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Betreuung von Geflüchteten im Sozialraum       im Rahmen der 

Flüchtlingsberatung des Trägers 

Bewilligungsbescheid 2019 zur Projektförderung 

 

Sehr geehrt , 

1. Bewilligung 

Auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt Lünen vom 13.12.2018 und 

Ihres Förderantrags vom 14.12.2018 bewillige ich Ihnen für den Zeitraum 

01.01.2019 bis 31.12.2021, vorbehaltlich der Rechtsverbindlichkeit der 

Haushaltssatzungen 2019, 2020 und 2021 zur Finanzierung von pauschal       

Stellen Sozialarbeit und       Stellen Hauswart für die Betreuung von 

Flüchtlingen im Rahmen Ihrer Flüchtlingsberatung einen Personal-, Sach- und 

Gemeinkostenzuschuss von insgesamt 

 

      Euro 

(in Worten:       Euro) 

 

2. Finanzierungsart/ -höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der Höchstbetragsfinanzierung als Zuschuss 

gewährt. 

 

3. Auszahlung 

Die Auszahlung der Förderung erfolgt in monatlichen Raten, jeweils bis zum 3. 

Werktag auf das Konto 

IBAN:       

BIC:       

 

Träger 

Wohnen und Soziales 

Dienstgebäude Rathaus 

Willy-Brandt-Platz 1 

44532 Lünen 

Ansprechpartner David Ackers 

Zimmer EG, 46 

Telefon (0 23 06) 1 04 - 1786 

Fax (0 23 06) 9280413 

 E-Mail David.Ackers.16@luenen.de 

Ihr Zeichen       

Mein Zeichen  

Datum 13.11.2018 

Postanschrift: Stadt Lünen • 44530 Lünen 
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4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

Die Zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt: 

Zeitraum Art der Ausgaben Höhe der Ausgaben 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Personal- und 

Sachkosten 

      Euro 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Personal- und 

Sachkosten 

      Euro 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Personal- und 

Sachkosten 

      Euro 

 

5. Verwendungsnachweis 

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, die Zuwendung bestimmungsgemäß 

zu verwenden und jährlich den entsprechenden Nachweis zu liefern. 

Der Zuwendungsgeber kann jederzeit die Verwendung der bewilligten Zuschüsse 

überprüfen. 

 

Als Verwendungsnachweis bitte ich zum 30.06. des auf das Zuschussjahr folgenden 

Jahres einen Tätigkeitsbericht und einen geeigneten Kostennachweis mit den 

Gehaltsabrechnungen, aus dem die Gesamtjahrespersonalkosten ersichtlich sind, 

sowie einem Nachweis, der in geeigneter Weise die Kosten des Zuschussjahres 

darstellt, zuzusenden. 

 

Im Rahmen des detaillierten Tätigkeitsberichts bitte ich auf folgende inhaltlichen 

Schwerpunkte einzugehen 

 

 Schwerpunkte der individuellen Beratung 

 Zusammenarbeit mit Institutionen und Initiativen 

 Aktivitäten zur Netzwerks- und Quartiersarbeit 

 Aktivitäten zum Austausch mit der Nachbarschaft 

 Planungen für das folgende Jahr zu Schwerpunkten, Zusammenarbeit und 

Aktivitäten 

 

6. Nebenbestimmungen 

Die beigefügten „Nebenbestimmungen zu den Richtlinien über die Gewährung 

von Zuwendungen zur Förderung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten“ 

sind Bestandteil dieses Bescheids.  

Auf den haushaltsrechtlichen Vorbehalt gem. Ziffer 8.3.3 der 

Nebenbestimmungen weise ich ausdrücklich hin. 
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Hinweis 

Bitte achten Sie darauf, der Stadt Lünen – Wohnen und Soziales – unverzüglich alle 

Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, 

Inanspruchnahme oder dem Belassen der Zuwendung entgegenstehen oder für die 

Rückforderung der Zuwendung erheblich sind. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

erheben. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 

45879 Gelsenkirchen schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des 

Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 

muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 

Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 

näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 

elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 

Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. 

November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Hinweis: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Ackers



 

 



 

      
 
     

Nebenbestimmungen zu den Richtlinien über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung der Beratung und Betreuung von 

Geflüchteten 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Nr. 5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 

Nr. 6 Nachweis der Verwendung 

Nr. 7 Prüfung der Verwendung 

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks 

verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2 

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 

Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der 

Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle 

mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der 

Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. 

1.3 

Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben 

geleistet werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des 

Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, 

darf die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten 

finanziell nicht besser stellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als 

nach dem BAT oder MTL sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht 

gewährt werden. 



 

      
 
     

1.4 

Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei 

Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes 

Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im 

Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.4.1 

bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 

Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der 

Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, 

1.4.2 

bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der 

Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein im 

Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so 

darf die Zuwendung nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber 

angefordert werden. 

1.5 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich 

herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

1.6 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten 

Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten 

neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung um den vollen in Betracht 

kommenden Betrag. 

3 Vergabe von Aufträgen 

3.1 

Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der 

Zuwendung mehr als 100.000 EUR beträgt, sind anzuwenden: 

3.1.1 

bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt 1 der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), 



 

      
 
     

3.1.2 

bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt 1 der 

Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL). 

3.2 

Verpflichtungen der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, aufgrund 

des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung 

(VgV) die Abschnitte 2ff. der VOB/A bzw. VOL/A oder die VOF anzuwenden oder andere 

Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt. Sektorenauftraggeber, deren 

Maßnahmen mit einem Fördersatz von 50 v. H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben oder 

einem höheren Betrag gefördert werden, sind verpflichtet, den Abschnitt 3 der VOB/A bzw. 

VOL/A anzuwenden. 

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

4.1 

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, 

sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die 

Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im 

Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen. 

4.2 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des 

Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 

EUR (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das 

Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu 

kennzeichnen. 

5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des 

Zuwendungsempfängers 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich 

der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, 

5.1 

wenn sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für denselben 

Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er 

- gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten erhält, 

5.2 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 

Umstände sich ändern oder wegfallen, 



 

      
 
     

5.3 

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 

zu erreichen ist, 

5.4 

die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 

Auszahlung verbraucht werden können, 

5.5 

zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend 

dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden. 

6 Nachweis der Verwendung 

6.1 

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 

Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 

folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der 

Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten 

nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein 

Zwischennachweis in der Form des einfachen Verwendungsnachweises (Nr. 6.6) zu führen. 

6.2 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 

Nachweis. 

6.3 

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im 

Einzelnen darzustellen. 

6.4 

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 

voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der 

Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen 

(insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge, Spenden und eigene Mittel) und 

Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfängerin oder Empfänger, 

Einzahlerin oder Einzahler  sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit 

die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum 

Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne 

Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 



 

      
 
     

6.5 

Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die 

Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. 

6.6 

Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht der zahlenmäßige Nachweis 

(Nr. 6.4) aus einer summarischen Darstellung der Einnahmen und Ausgaben entsprechend der 

Gliederung des Finanzierungsplans. Auf die Vorlage der Belege (Nr. 6.5) wird verzichtet. 

6.7 

Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 

Ausgabebelege insbesondere die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfänger, Grund 

und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Im 

Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen Angaben richtig 

sind, die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist. 

Beim einfachen Verwendungsnachweis (Nr. 6.6) ist die Übereinstimmung der Einnahmen und 

Ausgaben mit den Büchern und Belegen zu bestätigen. 

6.8 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die Belege fünf Jahre nach 

Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder 

anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung 

können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und 

Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder einer in der 

öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

6.9 

Darf die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des 

Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihr 

oder ihm zu erbringenden Verwendungs- oder Zwischennachweise dem Verwendungs- oder 

Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. 

7 Prüfung der Verwendung 

7.1 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen zur 

Prüfung anzufordern - soweit sie nicht mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen sind - sowie 

die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen 

Geschäftsunterlagen örtlich zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die 

Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 

bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 



 

      
 
     

7.2 

Unterhält die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger eine eigene 

Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die 

Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

7.3 

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfängerin oder dem 

Zuwendungsempfänger zu prüfen. 

7.4 

Der Europäische Rechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfängerin oder dem 

Zuwendungsempfänger zu prüfen, soweit die Ausgaben ganz oder teilweise zu Lasten des 

Haushalts der Europäischen Gemeinschaft geleistet werden. 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 

Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 

Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen 

Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder 

sonst unwirksam wird. 

8.2 

Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn 

8.2.1 

eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 

Änderung der Finanzierung nach Nr. 2), 

8.2.2 

die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.3 

die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 

8.3 

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit die 

Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 



 

      
 
     

8.3.1 

ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des 

Zuwendungszecks verwendet, 

8.3.2 

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 

vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten 

(Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

8.3.2 

Bei einer erheblichen Änderung der Finanzlage ist die Stadt berechtigt, den 

Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise zu widerrufen. Bei der Stadt Lünen ist dies 

anzunehmen, wenn die Änderung der Finanzlage zu einer haushaltswirtschaftlichen Sperre 

oder zu einem Haushaltssicherungskonzept in dem betreffenden Jahr führt oder geführt hat. 

8.4 

Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen 

(§ 49a Abs. 3 Satz 1 VwVfG. NRW.). 

8.5 

Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur 

Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht 

zurückgenommen oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur 

zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz jährlich verlangt werden (§ 49a Abs. 4 VwVfG. NRW.). Entsprechendes gilt, wenn 

die Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen anderer 

Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwendungsempfängerin 

oder des Zuwendungsempfängers anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Nr. 1.4). 

 




